
Die ENn Grundlagen der UDerſicherung.
Das ſubjektive der Verſi

erung

le Verſicherung iſt ein wirtſchaftlicher Vorgang, der eute für die meiſten„ im Erwerbsleben ehenden Menſchen ein perſönliche rlebni iſt
Jedermann weiß darum auch, was die Verſicherung bezweckt Wer eine
Verſicherung ingeht, will ſich oder ſeinen Erben einen Vermögensverluſt,
der für die Zukunft eine rohende Gefahr ar  E erſetzen laſſen, ami
die Wirtſchaftsführung keine große Störung erleide Die Verſicherung,
ſubjektiv betrachtet, iſt alſo ein Akt perſönlicher orſorge, ähnlich wie das
Anſammeln von orräten Und das Sparen, wodurch ebenſa die Zukunft
nach Möglichkeit ſichergeſte werden ſoll

Wie ird es nun ermöglicht, daß in jedem Falle verwirklichter Gefahr
der entſtandene Verluſt gedeckt wird? Die Verſicherung rreicht dies durch
den Zuſammenſchluß vieler Einzelwirtſchaften, die vbon erſelben Gefahr
edroht ſind und die für die wirklich eintretenden Gefahren gemeinſam
haften So geht keine andere vorſorgende Tätigkeit bor das Einſtehen
einer Geſamtheit für einen, der Usglei der verſchiedenen Riſiken iſt das
Eigenartige der Verſicherung Und ihr Vorzug Wir können demnach die Ver⸗
ſicherung definieren als eine ökonomiſche Einrichtung, d urch die
ein zufällig eingetretener Vermögensverluſt In der Weiſe
gedeckt wird,;, daß EeL auf eine 1e  E1 von Wirtſchaftsein⸗
heiten Eerte! wird, für die Gefahr desſelben Ver—
2 beſteht.

Das iſt die Verſicherung als wirtſchaftliche Einrichtung, nach ihren
wir  aftlichen Motiven Uund den m ihr wirkſamen wi  aftlichen Kräften
betrachtet Rechtlich erſcheint ſie ſtets als em Vertrag zwiſchen zwei Par
teien, durch den die eine Entgelt der andern ber wird, dieſer
bei intri eines drohenden Verluſtes Lſa zu eiſten Faſt ießli
Unter dieſem rechtlichen Geſichtspunkt ird die Verſicherung bon der Juris⸗
rudenz und auch bon der Moraltheologie behandelt; bon der letzteren des⸗
halb, eil ſich gerade aus der Verſicherung als Vertrag eine eihe ſittlicher
Verpflichtungen und Gefahren ergibt.

Stimmen LXXXVIII.
Aber auch die Verficherung als



434 Die en Grundlagen der Verſicherung

ökonomiſcher Vorgang entbehr urchaus nicht des ſittlichen Charakters,
und darum gehen wir in den nachfolgenden Erörterungen vbon ihren ono⸗
miſchen Grundlagen aus, ohne jedo den rechtlichen Charakter außer acht

en
Zum beſſeren Verſtändni der Verſicherung ſeien hier einige ſyſtematiſche

Einteilungen angeführt. Am populärſten iſt die nach dem Objekt vor:

genommene Einteilung In drei große Gruppen
Perſonenverſicherung Lebens⸗ Kranken⸗ Invaliden⸗z nfall⸗

verſicherung uſw.);
—2— E E (Feuer⸗, Transport⸗, Hagel⸗, Viehverſicherung uſw.)

P b Ee Kredit⸗ö, Hypotheken⸗, Haftpflicht⸗, ück⸗
verſicherung uſw.)

In Hinſicht auf den Verſicherungsträger unterſcheidet man die Ge
genſeitigkeitsverſicherung und die Verſicherung bei einer ritten
(phyſiſchen oder juridi  en) Perſon Die Gegenſeitigkeitsverſicherung
eſteht in der genoſſenſchaftliche Vereinigung aller Verſicherten, die die geſamte
Verſicherungstätigkeit allein ausführt. Im andern Falle ird die Verſicherungs⸗
tätigkeit einer ritten Perſon überlaſſen, die leſe gewöhnlich aus Erwerbszwecken
übernimmt.

Je nach der Mitwirkung pricht man von öffentli und privater
Verſi

e

ng, und verſteht Unte der öffentlichen die vbom Staate oder einer
öffentlich⸗rechtlichen Körperſchaf organiſierte oder gur betriebene Einrichtung, Unter
der privaten die dem rivatwirtſchaftlichen Betrieb überlaſſene.

Nicht zu verwechſeln mit der öffentlichen Verſicherung iſt die Sozial  —
verſicherung. niter dieſem Namen aßt an jene Verſicherungszweige zu⸗
ſammen, die ozialpolitiſche ufgaben zu Gunſten der abhängigen Bevölkerungs⸗
gruppen zu erfüllen aben, wie die Tbeiter⸗ Uund ngeſtelltenverſicherung. Wenn
ieſe auch aſt dem ganzen Umfange nach von ſtaatlichen Unternehmungen be
trieben werden, ſo können doch auch privatrechtliche Unternehmen, wie gewiſſe
Erſatzkaſſen, als zur Sozialverſicherung gehörig angeſehen werden.

Eine pſychologiſche Betrachtung der menſchlichen Verſicherungstätigkeit
Uuns Vi Grunde auf ethiſche Wurzeln Das Verſichern iſt auf den

erſten Anblick eine wirtſchaftliche Tätigkeit, e8 gehört zu dem Komplex
menſchlicher Handlungen, die auf eine E  P 1 1  4 8
rſorge ausgehen. Es widerſpri der atur des Menſchen als eines
denkenden, Gegenwart Und Zukunft überſchauenden Weſens, ſich mit der
augenblicklichen Bedürfnisbefriedigung egnügen. Das Tier, ſoweit eS
nicht durch beſondere Inſtinkte zum Vorratſammeln angetrieben wird, geht
MUr auf augenblickliche Sättigung aus Und ſelbſt bei den wilden atur
ölkern haben die Ethnologen ledigli eim eben für die Gegenwart oder
wenigſtens einen erſtaunlichen angel orge für die Zukunft be⸗
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obachtet! Je mehr aber der n ſeiner Herrſchaft inmitten der ſicht
haren atur ſich bewußt wird, 12 feiner und planma  iger dieſes Herr⸗
ſchaftsſyſtem (mit andern orten ſeine wirtſchaftliche Tätigkeit) au  et,

ſo mehr ird er die Zukunft V den Bereich ſeiner orſorge ziehen
Es wäre m der Tat eines denkenden Menſchen unwürdig und gilt ganz
allgemein als unverantwortliche Verletzung einer elementaren Menſchen⸗
pfli enn jemand ſich aller orge für die Zukunft entſchlüge und
nach Kinderart m den Tag hinein In den Sprüchen alomon
(6 Kap.) ird ein ſolcher als „der Faule“ gebrandmarkt und zur Er⸗
ernung bon el  el an die Ameiſe verwieſen, die im Sommer und zur
Erntezeit ſammelt, was ſie in Unfruchtbaren Monaten genießen will In
ebendenſelben Sprüchen wird der ſtarken Frau das höchſte Lob geſpendet,
die in unermüdlicher, vielſeitiger Arbeit für die Zukunft ihrer Familien⸗
angehörigen Und ausgenoſſen beſorgt iſt Die Vorſorge für die Zukunft
erſch ſich nun keineswegs in der Anſammlung, Unterhaltung und Er⸗
gänzung der Bedarfsmittel. Letztere en auch mögli ſichergeſtellt ſein

die efahren, denen nun einmal eben und Habe des Menſchen
ausgeſetzt ſind Der vernünftige und pflichtbewußte en wird aher
die drohenden eſfahren meiden Uund nach Kräften Uunterdr  en

Iſt aber trotzdem ein na  eiliges reignis eingetreten, ſo wird
auf Erſatz des Verluſtes bedacht ſein. Hier nun ſetzt die Verſiche⸗

rung ein, die aher auch begreiflicherweiſe m irgend einer Form ſich
ſchon m frühen erioden der enſchheitsgeſchichte findet ö. Das israelitiſche
wie heidniſche ertum, nder wie Agypter aben den Verſicherungs⸗
gedanken, die Verteilung eines Verluſterſatzes auf eine ehrheit, M
irgend einer eiſe verwirkli vorwiegend m Anlehnung an die Familie
oder eine andere Aſſoziation. Auch im Mittelalter ſich die Ver⸗
ſcherung UVN der ege als eine wirtſchaftliche Einrichtung ſchon beſtehender
Verbände, meiſten der Gilden und Zünfte dar Aus dem Rahmen anderer
erbände rat ſie mit dem Aufkommen der Seeverſicherung im Jahr
hundert al ſelbſtändige Organiſation heraus und hat ſich ſeitdem durch
Ausbildung einer zweckentſprechenden Geſchäftstechnik, durch Schaffung bon

Bücher, Die Entſtehung der Volkswirtſchafts, ingen 1906,
Spr 31, Mulierem fortem quis inveniet? procul et de Ultimis inibus

pretium elus.
3 Vgl Manes, Verſicherungsweſen Leipzig⸗Berlin 1913, 17 ff; ren⸗

berg in der „Zeitſchrift für die geſamte erſicherungswiſſenſchaft“ U. II (1901 -1902).  27*
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mathematiſch⸗ſtatiſtiſchen Grundlagen immer mehr vervollkommnet; eute
erſcheint ſie als unentbehrliches ittel zur Sicherſtellung Verluſt⸗
gefahren, denen unſer kompliziertes Wir  aft  en m mancher Be⸗
ziehung wahrlich reicher iſt als die rheren einfachen Zeiten. Auf die
Verſicherung grun verzichten wollen, ſcheint in der Tat ex
bereinbar mit der allgemeinen Pflicht einer geordneten
orſorge für die Zukunft.

Die verſichernde Tätigkeit, die für zukünftige Fälle außerordentliche
Bedarfsmittel VN ſichere Ausſicht ſtellt, gehört ebenſo wie das Sparen
zur sollieitudo provisionis, zur orſorge für die Zukunft, die Thomas
bon quin als ethiſch gut em und auf die das Pauliniſche Wort
(Röm 12, 11) bezieht: sollieitudine NONn pigri Als eiſpie für
8Ollieitudo eLr die rechnende Tätigkeit des Kaufmanns d die man

eute ohne Einbeziehung der Verſicherung in der Tat für unzulängli
nden Tde.

Wie man das Sparen als eine ganz natürliche elbſterhaltungs⸗
pflicht ſtets empfohlen hat, man nun auch dem Verſichern ieſelbe
ethiſche ote zubilligen, zuma wir hierin eine höhere Form des Sparens
erblicken können Okonomiſch iſt Sparen und Verſichern der gleiche irt
ſchaftliche Vorgang; die Technik bei beiden iſt verſchieden. „Okonomiſch“
ſagt 0 agner ? bildet jede Prämienzahlung, die einſte bei
Sachverſicherungen wie die größte bei Lebensverſicherungen, eine private
Erſparung, regelmäßig aus dem Einkommen rfolgt und eine Reſerve
für Unfälle uſw arſtellt Auch die eigene Anſammlung eines apita
aus erſparten Einkommensteilen im Betrage der Verſicherungsprämien iſt
ökonomiſch erſelbe Prozeß wie die Erwerbung eines apita durch Ver
ſicherung mittels Zahlung von Prämien gleicher Höhe m der Lebens⸗
verſicherung. Es iſt aher ganz richtig, in der Lebensverſicherung eine
Sparkaſſeneinrichtung Und eine nlegung eines Reſervefonds ſehen,

daß leſe Bezeichnung prinzipiell ebenſo, bloß dem rade nach weniger,
auch für die Sachverſicherung Die Technik bei der Verſicherung,
die bon der des Sparens ver  iedentlich bweicht, gibt nun der Verſicherung

Wennin gewiſſer Hinſicht noch einen Vorzug gegenüber dem Sparen
auch die Spartätigkeit, ſoweit ſie wenigſtens durch Hinterlegung der Spar⸗

In Epist Ad Corinth lect.
„Verſicherungsweſen“, un Schönbergs „Handbuch der Politiſchen Okonomie“ II“,

ingen 1898, 378.
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beträge bei einer ank erfolgt, auf der Aſſoziation beruht, ſo iſt doch
das Aſſoziationsprinzip in der Verſicherung renger durchgeführt, nament⸗
lich nuſofern, als hier ein Usglei zwiſchen beſſeren und weniger u
Riſikos, wiſchen den Begünſtigten Und den bom Schickſal Getroffenen
ſtattfindet. Gerade nfolge dieſes Ausglei  Sprinzips iſt die Verſicherung
inſtand geſetzt die bom Verſicherten m Ausſicht genommene Entſchädigungs⸗
ſumme Iim Bedarfsfalle mag früh oder ſpät eintreten, zahlen
Während dem Sparer, dem ſchon Uunerwartet früh ein wirtſchaftlicher
Schaden rwächſt, eine geringen Sparbeträge wenig nützen, iſt der Ver—
ſicherte, auch wenn ＋ erſt wenige Prämien gezahlt hat, in einem nlichen
Falle 10 gedeckt. Das Ziel, das dem Sparer wie dem Verſicherungs⸗
nehmer vorſchwebt, nämlich m Zeiten außerordentlichen Bedarfs einen
Rückhalt aben, ird alſo bei der Verſicherung vo  ändiger und ſicherer
erreicht „Nur bei ihr beſteht die Sicherheit, einerlei, ob das gefahr⸗
rohende reignis ſofort nach Beginn der Prämienzahlung oder Reſerve⸗
bildung oder ſpäter eintri daß der Sparer und Verſicherte über den
zur Deckung des Schadens oder, bei der Lebensverſicherung, über den für
den Verſorgungszweck erforderlichen Wertbetrag verfügt.“ !

Demgegenüber ergibt ſich allerdings auch ein ökonomiſcher Nachteil für den
Verſicherten verglichen mit dem Sparer, nämlich in dem Falle, daß eTL bei Sach
verſicherungen niemals von dem Schaden etroſſen wird, eil nun nicht ihm,
ondern dem erſicherer ſeine reſervierte Prämienſumme gehört. Ebenſo ird bei
der Lebensverſicherung auf ode derjenige, deſſen er die an  ne
mittlere Lebensdauer überſteigt, mit Zins und Zinſeszins mehr einzahlen, als
bzw ſein Rechisnachfolger mpfäng edo abgeſehen von dem Bewahrtbleiben
bor Gefahr und frühem Tod, allerdings die Verſicherung unſchuldig iſt,
ird dieſer Nachteil zum guten Teil wieder aufgehoben durch die Sicherheit, uim
Verluſtfall gedeckt ſein Dieſes oment der Sicherheit iſt, wie für ein ruhiges,
behagliches eben überhaupt, ſo auch für wirtſchaftliche Erfolge von großer
Wichtigkeit Gerade der Ungewißhei der Verhältniſſe beabſichtig ſich U der
Verſicherungsnehmer zu entziehen Sein Ziel ird er aber in jedem Falle in
einer Hinſicht erreichen.

Ein ökonomiſcher erglei wiſchen Sparen und Verſichern fällt alſo
gewi nicht Ungunſten des letzteren aus, und darum auch das
er  ern, als in erſelben Richtung und zum ſelben lele wirkſam wie
die Sparſamkeit, ethiſch wie teſe ewerte werden.

Und doch glaubten nicht bloß religiös überſpannte Naturen, ondern
hie und da auch on üchtern entende änner vor der Verſicherung

Wagner d.
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als einem Eingreifen In die ne Gottes, als einem beleidigen⸗
den Mißtrauen gegenüber der göttlichen orſehung arnen en
ane chreibt hierzu: „Altüberbrachte Itte, Feſthalten am Überkommenen,
oft auch eine falſch verſtandene eligion und Aberglaube aben das Auf
kommen oder die Verbreitung der Verſicherung V vielen Ländern gehemmt
bis m unſere Tage Die Verſicherung als Unerlaubte Eingreifen m die
ne Gottes, von riſten wie dbon Mohammedanern etam  L iſt durch
aus keine ng verſchwundene Erſcheinung, wie man auch gelegentli
den Blitzableiter als ein wider die 9  e Vorſehung ätiges ittel be⸗
zeichnet hat Das Almoſengeben war oder iſt oft ebenſo ein Hemmnis
für die Ausbreitung der Verſicherung wie der Glaube die Wunderkra
des Florian oder die bon einem Hexenpater empfohlenen Feuersbrunſt⸗
zettel, die, an den vier Ecken des Hauſes angebracht, Schutz bor Feuer
gewähren en Für alles das, was hier behauptet wird, bringt der
erfaſſer zwar keine poſitiven Unterlagen, aber m der Verurteilung aber⸗
gläubiſcher Gebräuche ſind wir ebenſo einig mit ihm wie m der Ab⸗
ehnung religiöſer edenken die Verſicherung. Insbeſondere können
aus der richtig verſtandenen ehre bon der göttlichen orſehung keine hem
menden Gründe die Verſicherung abgeleitet werden. Der Thomas
bon quin betont ausdrücklich, daß durch die g9  1 orſehung Für
ſorge Und Lenkung die Wirkſamkei der geſchaffenen Urſachen Urchaus nicht
aufgehoben werde. Vernünftige Uund freie unterſtehen der goͤtt⸗
en orſehung anders als vernunftloſe. Denn jene erhalten nicht bloß
eine innere Neigung ihrem lele hin, ſie werden durch ebo und
Verbot angehalten, in der Richtung auf ihr Ziel hin ſelbſt E zu ſein.
In dieſer Selbſttätigkeit der vernünftigen pfe, die ſelbſt wieder als
wirkſame Urſachen Ute und Vollkommene ſchaffen, oſſenbar ſich eine
höhere Art der göttlichen orſehung, als enn alles Unmittelbar bon der

Aus dieſer Verpflichtung des Menſchen zurhöchſten Urſache ausginge 2.
Selbſttätigkeit zie der Thomas einer andern folgenden

„Von ott erwarten imn Dingen, in denen man ſich durch
eigene Tätigkeit helfen kann, und die eigene Tätigkeit unterlaſſen, el
töricht ſein und Gott erſuchen. Denn eS iſt der göttlichen üte eigen,
für die Geſchöpfe ſorgen, nicht indem ſie alles unmittelbar tut,
ſondern indem ſie andere eigenen Handlungen veranlaßt. Man darf

ane Verſicherungsweſen
II  II Sum theol 1, 103, art. et 6; vgl.
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alſo nicht von ott erwarten, daß er jemanden der alle Selbſt⸗
tätigkeit Unterläßt, durch die ſich ſelbſt helfen könnte Denn das wider⸗
ſpricht der Anordnung Gottes und ſeiner Güte.“ Freilich ſo wird
weiter — der Erfolg uſeres uns ieg nicht in unſerer, ſondern
V Gottes Hand Darum en wir auch den Erfolg unſerer 10  2
keit Uuns keine Naſtliche orge machen, wenn wir auch recht beſorgt ſein
en, das tun, was uns iſt „Derjenige handelt alſo nicht
das Gebot des errn, der beſorgt iſt m dem, was tun muß,
ſondern der beſorgt iſt das, was nun trotz ſeiner Tätigkeit ETL.

eignen kann, und der in dieſer ängſtlichen orge ſo eit geht, daß
die pflichtſchuldigen Handlungen unterläßt, ſolchen Ereigniſſen be⸗
gegnen, die wir auf Gottes Vorſehung en Darum ſagt
der Herr, daß wir nicht beſorgt ſein ollen den kommenden Tag
(Mt 6, 34) ami verbietet aber nicht die Aufbewahrung des für
die Zukunft Notwendigen, ondern die Beſorgnis zukünftiger Er⸗
eigniſſe, die mit einer gewiſſen Verzweiflung göttlicher (cum
quadam desperatione divini auxilii) verbunden

Der angeſehenſte Lehrer der chriſtlichen rblickt alſo zwiſchen gött⸗
er orſehung und menſchlicher orſorge für die Zukunft eine vollendete
armonie. Der Gedanke die Vorſehung, eit ntfernt, die menſchliche
Sel  tätigkeit abzuſchwächen, bildet im Gegenteil den kräftigſten Anſporn
für leſe. Nur wer für ſeine materielle Lebenshaltung ſeinerſei tut, was

kann (quod ad 0O8 pertinet, nostrum opus), darf ſich ruhig
der göttlichen orſehung überlaſſen; ſoll dann reilich ihr auch keine
Zweifel oder gar Verzweiflung aufkommen en Die mit alſchem ott⸗
bertrauen ſich entſchuldigende Unterlaſſung bon vorſorgender Tätigkeit kann
nicht chärfer mißbilligt werden als vom Thomas irrationabilis
7 insipientis St et Deum tentantis. Selbſt hei demjenigen,
der —  N Gottes rſorge zweifelt, ürchtet er nicht, was doch nahe läge,
daß dieſer ſich mit vorſorgenden rbeiten überhäuft, ondern daß in
ſeiner Verzweiflung nun alles unterläßt, was chlimme Ereigniſſe abwehren
kann. Untätigkeit ird m jedem Falle entſchieden verurteilt

leſe allgemeinen Lehren bon den Beziehungen göttlicher und me
er Tätigkeit zueinander en wir eute auch auf die Verſicherung

Contra ent. 3, 135; ogl. 8Sum theol. 2, 2, 55, art. 6 et 188, art.
Contra ent. C. „ vgl Knabenbauer, Comment. Fi Evang. secundum

Matthaeum Parisiis 1903, 284
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anwenden. Denn ſie gehört unbedingt nach den eutigen Wirtſchafts
verhältniſſen in den Pflichtenkreis einer geordneten vorſorgenden Wirkſam⸗
keit, dem, was der en hinſichtlich ſeiner Lebenshaltung tun kann
und muß Auch die Verſicherung iſt alſo eine jener menſchlichen Wirtſchafts⸗
tätigkeiten, eren Vollziehung ein Anrecht auf ein feſtes Vertrauen
Gottes Vorſehung begründet. Verſicherung und Gottvertrauen ſtehen auch
im Einzelfalle m vollendeter armonie, enn der Verſicherungsnehmer
überhaupt noch ott Und ſeine eltregierung glaubt. Selbſt enn
jemand vbon den ſich bietenden Verſicherungsmöglichkeiten einen reichlichen,
immerhin aber vernünftigen und nutzbringenden Gebrauch macht, darf
darum noch nicht verdächtigt werden, daß ſich den Händen der gött⸗
en orſehung glei  am entwinden mo

Auch der Verſicherungsgedanke kann allerdings, wie alle een, über⸗
ſpannt und auf Verhältniſſe ausgedehnt werden, V denen eine Verſicherung
ökonomi nicht mehr richtig und eshalb auch thi zu mißbilligen iſt über⸗
triebene Anwendung der Verſicherung kann auch dazu beitragen, den Gedanken an
Gottes eiſtan aus dem Wirtſchaftsleben mehr und mehr verflü  igen. Als

ungeſunden uswüchſe einer on Inſtitution ſind anzuſehen
die egenwetterverſicherungen In England, die bald xſa bieten olen, enn der
Verſicherte usgaben für einen erienaufenthalt gehabt hat, der verregnet worden
iſt, bald Tribünenbeſitzern Entſchädigung gewähren ſoll, falls eine Feſtli

eit, zu
welcher die Tribünen vermietet werden ſollten, Regens nicht ſtattfinden
kann. Ebenſo iſt eine Verirrung, ugleich aber auch ein bedenkliche Zeichen der
Zeit, daß man gegenwärtig un England und Amerika allen Ernſtes ſich von einer
Eheſcheidungsverſicherung Erfolge verſpricht. Nach olchen abnormen Erſcheinungen,
die übrigen bisher eine Spezialitä der verſicherungsfreudigeren angelſächſiſche
Länder ildeten, darf jedo das Verſicherungsweſen nicht allgemein beurteilt werden

Die mißtrauiſche Haltung, die gewiſſenhafte Menſchen der Verſicherung
gegenüber hie Und da einzunehmen pflegten, war auch zum Teil dadurch
verſchuldet, daß man die Verſicherung nicht hinreichend bon e und

Unterſchied. Die chweren ſittlichen Schäden, die mit dieſen 8
verträgen Ufig berbunden ſind, wie Entfeſſelung der Leidenſchaften,
Unehrlichkeit, Vergeudung bon Zeit und ermögen, ertrug man m etwa
auf die Verſicherung. Das Werturteil mu natuürli Unter dem
Einfluß ſolcher Anſchauungen leiden

Nun —  ein hiſtoriſch die Begriffsvermengung vbon Verſicherung und
wohl erklärlich Schon NWVi den früheſten ntwicklungsſtadien der Lebensverſicherung
wurden Unter dem Scheine von Verſicherungen etten abgeſchloſſen, die

1 Vgl Manes, Verficherungsweſen 225
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Mangels einer geregelten Prämienzahlung nur wenig mehr bom Charakter einer
en Verſicherung beſaßen Man hinterlegte bei einer eiſe eine ewiſſe
Summe mit der Beſtimmung, daß der Empfänger des Depoſitums dieſes ehalten
dürfe, falls der eponen nicht mehr bon der Reiſe zurückkehre. Im Falle der
Rückkehr aber der Empfänger das Depoſitum in einem mehrfachen Betrage
dem Reiſenden zurückzugeben. So wettete man aufs eigene eben. Faſt ebenſo
eliebt aber die etten auf das eben remder Perſonen. Beſonders

war auch das en bon und Kaiſer Gegenſtand der Als
„ſchädlich, dem Gemeinwohl 2 und eiſpie eben wurden die
Wettaſſekuranzen von verſchiedenen Geſetzgebungen berboten oder eingeſchränkt.
Bekannt ſind in dieſer Hinſicht eine Ordonnanz Ili II vom 1570
und emne engliſche Parlamentsakte aus dem 1773, durch die jede Wett⸗
aſſekuranz auf das eben einer Perſon verboten wurde Noch 1909 hat England
ein Strafgeſetz Verſicherungswetten rlaſſen. Im übrigen aber hat die
neuere Geſetzgebung keinen Anlaß mehr gehabt, etten, die durch die
Form von Verſicherungsverträgen ver  eier einzuſchreiten. Der ange
Zeit hindurch übliche ettunfug, te ami verbundene Spekulation auf das
eben ſelbſt befreundeter und hochgeſtellter Perſonen hat indes genügt, dem Ver⸗

leſeſicherungsweſen überhaupt in den ugen vieler einen QAke. anzuheften.
Auffaſſung und das ſcharfe orgehen der Geſetzgebung fand auch in der uris
rudenz inſofern einen Niederſchlag,. als Verſicherungen ganz allgemein Unter
den Glücksverträgen (contractus aleatorii) aufgezählt wurden. Heute e. man

meiſtens, auch be den Moraliſten, die Verſicherung als eine eigene Art von
Verträgen den Glücksverträgen gegenüber .

Was die ache ſel anbelangt, ſo iſt nicht 3 leugnen, daß die
Verſicherung in gewiſſem Sinne einen aleato riſch Charakter trägt,
den ſie vollſtändig niemals abſtreifen ird nſtige Uund ungünſtige
Chancen beſtehen zwar m jedem Kauf⸗ und Kreditgeſchäft im freien Ver
kehr; aber im Verſicherungsgeſchäft ehen ſie chroffer Und unausgeglichener
gegenüber. Der Verſicherte muß ebenſo mit der Möglichkeit rechnen, die

Verſicherungsſumme ſchon bald vollſtändig ausbezahlt erhalten,
als mit der andern, nie (oder doch ſehr ſpät und mit 0  el ein Ent⸗
gelt für die geleiſteten Prämienbeiträge erhalten. Ebenſo ühernimmt
der Verſicherer ein ge Geſchäft inſofern, als die Höhe der bon ihm

gewährenden Entſchädigungsleiſtungen durchau verſchieden ſein kann.
Der Ausgang des Geſchäftes iſt eben für die Beteiligten bon Bedingungen
abhängig, eren Eintreffen ihrer enntni Uund ihrer Einflußſphäre ent

Vgl. die Lehrbücher des Handelsrechts von Goldſchmidt Coſack, eilfron und
Lehmann, owie die moraltheologiſchen von Koch, Göpfert, uIndler und
ehmtu
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iſt Das dadurch bewirkte oment der Unſicherhei Urde aber
ſeiner vollen ungünſtigen Auswirkung nur m dem eute kaum noch denk⸗
baren Falle kommen, daß dem Verſicherungsnehmer ein Einzelverficherer
gegenüberſteht, der nur das Riſiko einer einzigen Verſicherung auf
nimmt. Wenn jedo die Verſicherung, wie *2 eute allgemein als zu
ihrem eſen gehörig rkannt wird, Aſſoziationscharakter annimmt, wenn
ein usglei vieler efahren erſelben Art ſtattfindet, ſo iſt die Unſicher
heit inſofern bedeutend gemindert, als twaige große erluſte nun bon
vielen, nie bon einem ＋ werden.

Gerade das Aſſoziationsprinzip, die Vereinigung zahlreicher gefährdeter
Objekte in derſelben Verſicherung, hat auch die Möglichkeit ſtatiſtiſch⸗
mathematiſcher rundlagen für den Verſicherungsbetrie geſchaffen
wodurch dieſer an Sicherheit und Stetigkeit außerordentlich hat
In die ſich höchſt Unſichere Und ſchwankende Beurteilung zukünftiger
efahren bringt die Statiſtik ein Moment der Sicherheit durch die zahlen⸗
mäßige Erforſchung der Vergangenheit. Auf dem Wege xakter 0  en
beobachtung E ſie feſt, daß efahren, die für den einzelnen Urchaus
zufällig und ungewiß ſind, doch hinſichtlich der Maſſe, der großen Zahl,
in einem mehr oder weniger beſtimmten Umfange eintreten; ſie ſtellt eſt,
wiediel Todesfälle m einer Gruppe bon Perſonen m den einzelnen Jahren
eintreten, wie in einer Gruppe das Invalidwerden er  u wieviel ran
ſchäden für eine gewiſſe Art bon ebälden durchſchnittlich Iim ahre ſich
ereignen, wie hoch die jährlichen Hagelſchäden eines beſtimmten ezirkes
ſind Die auf run des „Geſetzes der großen 0 gewonnenen
ſtatiſtiſchen Reſultate ſetzt der Verſicherer m Verbindung mit der mathe⸗
matiſchen Wahrſcheinlichkeitsrechnung und elangt ſo Annäherungs⸗
werten, die zwar nicht wie die xakten Größen ſind, die der Fabrikant bei
Berechnung der Produktionskoſten einer Ware einſetzt, die aber die größte
Wahr  cheinlichkeit beanſpruchen können Verſicherungsweſen iſt mit

der Statiſtik ein Urchaus rationeller Betrieb möglich, und ＋2 hat viel
vbon ſeinem aleatoriſchen Charakter berloren. Es bleibt arum ein Ver
dienſt der Statiſtik, die Verſicherung nicht bloß techniſch vervollkommnet,
ſondern auch ihre höhere ethiſche Bewertung ewirkt aben

Die höhere Sicherheit, die auf dem ſtatiſtiſchmathematiſchen Verfahren
beruht, edeute in erſter Linie einen Vorzug für den Verſicherer, die Ver⸗
ſicherungsgeſellſchaft. ber auch für den Verſicherungsnehmer begründet
die geſteigerte Betriebsſicherheit ein ſtärkeres Vertrauen darauf, daß die Ge⸗
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ellſchaft in allen en eintretender Gefahr eine ausreichende Entſchädigung
leiſten ird Die Prämie wird für ihn einen rationellen und gerechten
Betrieb vorausgeſe nfolge des verringerten bon der Geſellſchaft
übernehmenden Riſikos herabgeſetzt, lellei ird ihm der ezug bon
Dividenden ermöglicht; das Verſicherungsgeſchäft geſtaltet ſich für
ihn weniger gefahrvoll.

Haftet nun der Verſicherung auch immer noch Aleatoriſche
der Erfolg iſt E. bon Bedingungen ngig und bleibt auf

Wahrſcheinlichkeitsrechnung angewieſen ſo iſt ſie doch in jedem Falle
bon le Und verſchieden, vor allem hinſichtlich des Zweckes. Der
Spielende und der ettende will ausſchließlich gewinnen, und zwar mühelos
auf Koſten der Gegenpartei. Der Verſicherungsnehmer ſucht keinen Gewinn,
ſondern nur den Erſatz eines vielleicht eintretenden Schadens Die Ver-
ſicherung iſt mN ihrem eſen eine Schadenvergütung, Bereicherung Urch
Gewinn iſt Im allgemeinen von ihren Leiſtungen ausgeſ

oſſen. le
und bieten aher auch einen Ungleich ſtärkeren Anreiz für den Er⸗
werbsſinn, ſie können die Leidenſchaft des Menſchen bis zur ielwu und
nnloſen Verſchwendung ſteigern, während die Verſicherung nie ſolchen
iſchen Wirkungen

Bedingt ind eide, Spiel und Verſicherung, durch ein zukünftiges, 1  V

ſich ungewiſſes reignis. Aber dieſes ſelbſt iſt hier ganz ander eartet
wie dort Im einen Falle, bei der Verſicherung, eſteht das reignis im
Eintreten einer Gefahr, die ſchon vorher vorhanden war und eren nach
eiligen Folgen man ſich nach Möglichkeit entziehen will Der Spieler
dagegen ſelbſt durch das 14. das reignis herbei, das für Gewinn
oder Verluſt en  eiden iſt Mit ganz verſchiedenen Geſinnungen ſtehen alſo
der Verſicherte und der Spieler einem folgenſchweren reignis gegenüber.
Der Verſicherte will die Folgen eines ſchlimmen Usgang nach Kräften
er  en Uund hat auch die Sicherheit, daß im Ungünſtigen Falle einen

Schadenerſa erhält. Der Spieler bietet dem lück kühn die irn, hat
dolle Ungewißheit, die durch Wahrſcheinlichkeitsrechnungen
gemildert iſt, und übernimmt, wie die Hoffnung auf reichen Gewinn, ſo
auch die Gefahr eines chweren Verluſtes in ihrem vollen Umfange Be⸗
greiflicherweiſe ſind infolgedeſſen le. und Verſicherung verſchiedentlich als
irekte ethiſche Gegenſätze bezeichnet worden. So ſagt Ernſt 0

Der Staat und das Verſicherungsweſen, Berlin 1882,
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„Die Verſicherung Unterſcheidet (demzufolge) bon der ihr nur Ußerli
ähnlich ſcheinenden oder dem le durch das innewohnende thiſche
Element, welches jenen gänzlich fehlt.“ Ahnlich äußert ſich Friedrich Fick
„Die Verſicherung iſt die Verwirklichung eines ſittlichen Gedankens; das
echt läßt ihr ſeinen Schutz angedeihen. Das ie iſt ittlich
Verwerfliches oder doch allermindeſtens Gleichgültiges; das echt verſagt
den ihm en  ringenden Forderungen ſeine Anerkennung.“ Wenn wir
nun auch nicht wie die beiden angeführten Autoren jede le Unter allen
Umſtänden als ſittlich verwerflich hinſtellen, ſo doch nach dem Aus⸗
geführten auch für Uuns die Verſicherung in der ſittlichen Wertſkala bver:
glei er als le und

0  en wir noch einmal kurz zuſammen. Die ſubjektiven otibe zur
Verſicherung liegen in der Richtung einer geordneten Vorſorge für die
Zukunft, welcher der Menſch als vernünftiges eſen verpflichtet iſt
Sie ſteht aher auch m er armonie mit dem Vertrauen auf Gottes
Vorſehung. Wenn andern in die Zukunft hinübergreifenden Funktionen
echniſch und ethiſch Unvollkommenes anhaftet, ſo darf dies der
Verſchiedenhei der otive und inneren Einrichtung nicht auf die Ver⸗
ſicherung übertragen werden.

II Die Solidari rundidee un lrtſame ra
des Verſicherungsweſens.

Hat die nalyſe der für die menſchliche Verſicherungstätigkeit maß
gebenden ſubjektiben otibe auf eine ethiſche Grundlage eführt, ſo rüg
nicht weniger die objektive Einrichtung, die wir Verſicherung nennen,
en Charakter. egen des ſtarken Hervortretens der Aſſoziation i
der Verſicherung und ihrer Wirkſamkei für das geſellſchaftliche Wohl
nan ſie auf den erſten Anblick zunächſt und hauptſächlich als oziale Ein⸗
richtung bezeichnen. Da aber alles echt Soziale auch ittlich gut iſt, ſo
ſind N der Verſicherung gerade thre ozialen Charakters ethiſche
een wirkſam, die man genauer lellei ethiſch⸗ſozial nennen könnte

Als Träger des ganzen eutigen komplizierten Verſicherungsweſens muß
unbedingt die Aſſoziation, die Vereinigung bieler bon der⸗

1 Der juriſtiſche Charakter des Lebensverſicherungsvertrags, ri 1884,
Vgl außerdem 3 dieſer Frage Emminghaus, Art. „Verſicherungsweſen“, im
Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften VIIIS Kroſta, ber den Begriff der
Verſicherung, Berlin 1911, 71
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ſelben Gefahr bedrohten Perſonen angeſehen werden 1. Die Einzel⸗
verſicherung, durch ein einzelner fremde Gefahr Entgelt über⸗
nimmt, Oommm eute kaum noch mn Betracht „Im wirtſchaftlichen Sinne
nach der mir richtig ſcheinenden Anſicht einzelner Uriſten (u Goldſchmidts)
auch iM juriſtiſchen Sinne kann nur da von Verſicherung geſprochen
werden, eine entſprechende Vereinigung vieler Fälle, m denen ono
miſch glei nachteilige Ereigniſſe drohen, alſo möglich ſind, ſtattfindet, um
Unter ihnen dann eine Ausgleichung der einzelnen günſtigen Uund Ungünſtigen
oder emgemö eine Übertragung bon den günſtigen auf die ungünſtigen
Fälle eintreten en leſe Vereinigung, Ausgleichung, Übertragung
iſt das der Verſicherung ſpezi Eigentümliche.“?

Der en der bom Unglück etroffen iſt, ſucht Heilung und Erſatz
oo immer ſie ſich bieten Der einzelne kann ihm ebenſowenig wie die
im Staate bereinte Geſellſchaft in jedem Falle łrſa bieten Die freie
Liebestätigkeit iſt nicht immer ogleich und ausreichend zur Da

das menſchliche Zuſammenleben, der als empfundene rang,
dem Nächſten in der Not beizuſtehen, Und die menſchliche Sympathie,
die erſelben Gefahr Unterworfenen und mit enſelben ächten Ringenden
Untereinander verbindet, wie bon ſelbſt zur Verſicherung. Ein Schaden,
der ſich Unter biele verteilt, ird bon dem einzelnen el getragen, kaum
empfunden. Wenn aher die bon einer beſtimmten Gefahr bedrohten Per
onen in größerer Anzahl zuſammentreten und den dem einzelnen zufällig
erwachſenen Schaden für eine gemeinſame Angelegenheit, für eine alle gleich⸗
10 treffende Laſt er  ren, ſo iſt das ittel gefunden, jedem vollen
rſa ge  ren erſelbe ſetzt ſich zuſammen aus den Anteilen ſämt
er Genoſſen dem rda der eingegangenen Verbindung als gemein⸗
chaftlich behandelnden Schaden Mit der Übernahme des auf ihn
fallenden Anteils rwirbt jeder Genoſſe ſich das echt auf vollen Erſatz
für den Fall, daß ihn der ragliche Schaden treffen

me eihe bon Motiven iſt alſo bei der Verſicherung wirkſam ö
die eine, die von der Selbſterhaltung und orge fürs eigene ehen usgeht,

Vgl. Wagner, „Verſicherungsweſen“, in Schönbergs „Handbu a.

Makowiczka, Art „Verficherungsanſtalten“, Im eu  en Staatswörterbu von
Bluntſchli und Brater XI (1870) Gareis, Art „Verſicherungsweſen“, in Holtzen
01 „Rechtslexikon“ IIILD Roſcher⸗Pöhlmann, em der Volkswirtſchaft 12
Stuttgart 1900, 692 Schäffle, Das geſellſchaftliche Syſtem der men
en Wirtſchaft II5, Tübingen 1873, 325 2  — Wagner d. 359
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die andere, die in dem Zuſammenwirken vieler das eſte ittel zur Er⸗
reichung dieſes Zweckes rblickt Im Grunde iſt * erſelbe ethiſch⸗ſoziale
Zug, der den auf fremde Mitwirkung angewieſenen Menſchen zur Bildung
der ralten Geſellſchaften, wie Familie, aat, ſtändiſche Korporationen,
geführt hat Und der ſpäter die Verſicherung ins eben rief. Der Unter⸗—
1e ieg nur darin, daß jene en Geſellſchaften den ganzen Menſchen,
wenigſtens nach ſeinen Hauptbeziehungen, umfaſſen und dementſprechend in
weiteſtem Umfange Schutz Und ieten, die Verſicherung dagegen ſich
nur beſtimmten rten vbon efahren gegenüberſtellt Uund and ihre Tätig⸗
keit einrichtet In den Zeiten der einfacheren Wirtſchaftsſtufen Urde,
wie früher ſchon emerkt, auch der Verſicherungsgedanke in irgend welcher
Form durch jene alten, umfaſſenderen geſellſchaftlichen erbände e  10
Erſt ſpäter, als Unter individualiſtiſch⸗kapitaliſtiſcher Einwirkung das Er⸗
werhs⸗ Uund Verkehrsleben vielſeitiger und ſich geſtaltete, wurde die
Verſicherung als ſelbſtändige Inſtitution mehr Und mehr ausgebildet.

Wie nun a und Korporation eine ökonomiſche und ethiſche Er
änzung des Individuum arſtellen, ſo können wir auch m der hiſtoriſchen
arallele wiſchen Entfaltung des individualiſtiſchen Erwerbslebens und
gleichzeitiger Zunahme und Vervollkommnung der Verſicherung eine wichtige
eth P P 1 des iegrei voranſtürmende individualiſtiſchen
Gedankens erblicken „Je tärker“, ſagt Gareis (a „der nter
nehmungsgeiſt des einzelnen hervortritt, je kühner den efahren des
menſchlichen Daſeins entgegentritt, 1e ſtürmiſcher ami die finſtern
E, die unſere Habe und unſer eben und unſere Geſundheit rohend
Uumlauern, herausfordert, Uund 1e energiſcher die Naturkräfte dem men
en Genie dienſtbar machen ſich müht, deſto nötiger iſt dem kühnen
Unternehmer der Rückhalt, den die Retribuierungsidee, die Aſſekuranz,
bietet Beweis 0 iſt die und dauernde des Seeverſicherungs⸗
weſens (vom Jahrhunder an), die Bedeutung der Knappſchaftskaſſen
für den mittelalterlichen Bergbau und die Ausdehnung und Notwendigkeit
der Unfallverſicherung in unſern agen der Dampfkraftausnützung m Ver⸗
kehr, Induſtrie und Technik Der Gedanke der Aſſekuranz iſt m ſolchen
Zeiten oher Anſpannung des Individualismus wie eine ahnung, daß
neben dem ſtolzen „Selbſt iſt der Mann' auch noch gilt, daß wir alle
aufeinander angewieſen ſind.“

Hinſichtlich des aus dem Zuſammenwirken vieler Perſonen erwa  enden
ortei erdien eine Eigentümlichkeit der Verſicherung beſondere Be⸗
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achtung Während bei den meiſten Aſſoziationen die orteile ſich im
ganzen gleichmäßig auf alle Perſonen für die Zeit ihrer Zugehörig⸗
eit verteilen, fällt bei der Verſicherung der weſentliche Vorteil, der
Schadenerſatz, nur einigen wenigen Uund dieſen m einem beſtimmten Zeit⸗
punkte zu Während der wohltuende Einfluß bon Familie, Gemeinde,
Berufsvereinigung in mancher Hinſicht das eben aller Menſchen
durchzieht, kommen die Früchte des Verſicherungswerkes abgeſehen bon
der allen zuteil werdenden Sicherheit bor Schädigung denjenigen zu⸗
gute, die ihrer meiſten bedürftig ſind Nur derjenige erhält die aus⸗
bedungene Verſicherungsſumme, der durch eimn Schadenfeuer, einen Hagel⸗
ag oder den Verluſt eines Angehörigen einen entſprechenden Schaden
erlitten hat Wenn auch durch dieſe Schadenereigniſſe ſelten eine Xtrema
necessitas, eine äußerſte Not, herbeigeführt wird, ſo ieg doch oft
eine wahre Notlage vor, für die chriſtliche Sittenlehre das Almoſen⸗

Daß nungeben eitens des beſſergeſtellten Nächſten zur ma
gerade in dieſem Zeitpunkte die Verſicherung einſetzt Und die Stelle der
freien Liebestätigkeit gibt ihr eine beſonders ſtarke ethiſche Färbung.

nde iſt die Verſicherung dadurch, daß ſie die Leiſtungen der ſonſt
eintretenden Liebestätigkeit übernimmt, nun nicht ſelbſt Almo engeben
geworden, ſo daß etwa der Verſicherer und auch die Verſicherungsnehmer
als Beitragleiſtende das Verdienſt des Almoſens beanſpruchen önnten
Dem die Tatſache gegenüber, daß jeder Verſicherte eintretendenfalls
die Entſchädigung als echt fordern kann, was mit dem Begriff des
moſen nicht bereinbaren wäre Was die Verſicherung tut, ieg
darum nicht auf dem Gebiete der freien iebestätigkeit, gehört vielmehr
zur organiſierten Se  ilfe, die auf der Aſſoziation beruht und durch
ieſe private Rechtsanſprüche rwirbt Die Unterſtützung der bom Unglück
Betroffenen iſt aus der caritativen m die privatrechtliche Sphäre über⸗
tragen, was Urchaus nicht bedauern, 10 m mehrfacher Hinſicht als ein
Fortſchritt egrüßen iſt Das Gehiet des Almoſengebens iſt zwar da⸗
durch eingeſchränkt. Doch hierzu werden die Anläſſe hinreichend
vorhanden ſein, da die rmu nie aus der enſ verſchwinden wird.
Anderſeits löſt das Angewieſenſein auf aben der Mildtätigkeit bei
manchen Menſchen ein natürliches Gefühl der Bitterkeit aus, das ſie die
plötzlich hereingebrochene Notlage erſt oppelt ſchmerzlich empfinden läßt
Auch der homa bon quin, der das Verdienſt des Almoſens gewi
ſehr hoch überſieht arum doch nicht das erniedrigende oment,
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das Betteln liegt! Dieſen ittern Stachel manchem Unglücksfall
etwa aben, iſt ein nicht Verdienſt der Verſicherungs⸗
aſſoziation

Übrigens kann 8 keinem Zweifel unterliegen, daß die durch
Schadloshaltung der Verſicherung oft raſcher und rationeller rfolgt
als durch private Mildtätigkeit die früher, zuma enn ſie weitere Kreiſe

Anſpruch nehmen mußte, Ufig auch ittlich recht bedenkliche Begleit
erſcheinungen mit ſich führte So ging ＋ „ oft ſonderbar zu, enn
ein größeres Schadenfeuer eine Dorfſchaft eingeäſcher hatte? Der
Ortsſchulze oder der Geiſtliche ſchrie den Abgebrannten Brandbriefe,
denen die Ung  1  en dem Mitleid aller Chriſtenmenſchen empfohlen
wurden ami ſie ur Land und ließen den Bettelgang Uſfig

regelrechten Müßiggang ausarten 0 aber dieſes orgehen Erfolg
gehabt ſo lag ＋ nur zu nahe, daß die ettelet gewerbsmäßig betrieben
und einem eitverbreiteten Geſchäftszweige wurde Sie wurde zur wahren
Landplage erſchaffte mitunter auf Grund bon Fälſchungen vielen Land⸗—
reichern und Schwindlern ausreichende Einkommen verſagte aber oft
gerade da, ‘es ſich wirklich notleidende Abgebrannte andelte
Obendrein ird noch bon Streitereien eri die Unter den
Abgebrannten ſelbſt entſtanden ſoba ＋2 die Verteilung der aus eld
und Naturalien beſtehenden Hilfsmitte qung u  nde wird man

nicht Ernſt ſtatt der eutigen Schadenregulierung, mag ieſe auch mit
Mängeln ehd  E ſein, zurückwünſchen

Die innigen Beziehungen der Verſicherung zur Gemeinſcha aſſen
der Verſicherung emne beſondere Erſcheinungsform des Solidarism
erblicken, geſellſchaftlichen Organiſationsprinzips das ſeines
tiefen ethi ſozialen nha  E beſonderes ntereſſe für uns bietet Der
Solidarismus ſucht nach den Darlegungen ſeines bedeutendſten wiſſen

8
ſchaftlichen Vertreters Heinrich Peſch 3 den Gemeinſchaftsgedanken
weiteſter Faſſung für die Geſtaltung der Geſellſchaft fru  ar machen
ſoweit dieſer Gedanke, frei bon Einſeitigkeit und Überſpannung,
als ökonomiſch richtig und ittlich gut erweiſt, Und ſucht bor allem die
richtige einzuhalten zwiſchen den beiden extremen geſellſchaftlichen

Manifestum est autem, quod mendicitas quadam abiectione Hit (Contra
ent 20 135) Vgl Manes, Verſicherungsweſen 352

Vgl Lehrbuch der Nationalökonomie, Freiburg 1905 ff. Herder, ff,
II 190 ff. III 51 ff.
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Organiſationsprinzipien, dem Individualismus und dem Sozialismus. Die
Solidari die nicht bloß eine Tatſache, ondern ein pſychologiſcher An⸗
trieb, eine ethiſche iſt, erſcheint zunächſt als Gemeinſamkeit im
eiteſten Sinne, die den Menſchen mit dem Menſchen eint m ra des
göttlichen Geſetzes der iebe; dann als Solidarität, die Menſchen
in Staaten verbindet nach natürlichem und poſitivem Recht, ohne Zweifel
die wi

igſte und kra  0  e Organiſationsform des Solidarismus „Dazu
omm noch, V Geſtaltung und Ausdehnung durch geſchichtliche Ver  ni  e
und Bedürfniſſe bedingt, die korporative Ordnung, die auf der Gru  ierung
der Menſchen 12 nach der Gemeinſamkeit ihrer natürlichen Intereſſen und
ihrer wirtſchaftlichen Funktionen beruht, die echt und recht ſolidariſche
Organiſation Und inigung der Berufs⸗ und Standesgenoſſen.“!

Das iſt das Aſſoziationsweſen, das eute innerhalb des ſozial⸗
rechtlichen Staatsverbande zu immer größerer Mannigfaltigkeit und
entfalte und ſich durchweg nach Ständen und Berufen gruppiert. Dieſen
Aſſoziationen erdien nun die Verſicherung eingegliedert werden, die
zwar nicht die Genoſſen eines Berufes oder Standes zuſammenſchließt,
ondern die Menſchen ſich als Genoſſen fühlen läßt, die Uſtg
auch Glieder ein und esſelben Standes denſelben efahren im Wirt⸗
ſcha

leben gegenüberſtehen und die den am die gemeinſame
Gefahr auch gemeinſam führen möchten Urſprüngli iſt 8 die natürliche
Sympathie und die der iebe, den bom Unglück Bedrängten bei
zuſtehen Mit der Organiſierung der Verſicherung aber bildet ſich ein
genoſſenſchaftliches echt heraus, das Leiſtung und Gegenleiſtung auf ſeiten
der Verſicherten Und der verſichernden Gemeinſcha nach en Grundſätzen
ertei So ſind alſo auch hier, wie in jedem en ſolidariſchen Gebilde,
Gerechtigkeit und lehe die regulativen Prinzipien, die die Tätigkeit
beherrſchen

Die undamentalgedanken des Solidarismus, namentlich nach ihrem
en Gehalt, nden wir in jeder Verſicherung verwirkli Der ein⸗
zelne geht aus ſeiner individualiſtiſchen en und Tätigkeitsſphäre heraus
und ſchließt ſich einer Gemeinſcha d m der auch fremde Habe und
Tätigkeit erhalten und ſchützen bon der aber auch ſeinerſeits Schutz
und erwarte eben das Ziel der abſoluten Privattätigkeit
das Ziel der Gemeinſchaft, auf das die Mitglieder ämtlich ſolidariſch ber⸗

Peſch d. a. II 206 Vgl ebd 12 436, III
immen. XXVIII
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pflichtet werden, für das ſie in der Form der Verſicherungsbeiträge er
bringen. ehen der rivaten Selbſtverantworilichkeit entſteht die ſoziale
Verantwortung, die auf der Geſamtheit ruht, und ugleich die Mitverant⸗
wortlichkeit der ſämtlichen Genoſſen. Dadurch wird dem einzelnen Ver⸗
ſicherten die Selbſtverantwortung erleichtert, indem ihn das Bewußtſein
* daß im Falle eines erluſte die Geſamtheit beſtimmt für ihn mit
er Schadendeckung inſteht Gerade in der Übertragung und Verteilung
der Verantwortlichkeit bom Einzelnen auf die Geſamtheit verwirkli ſich
der oft zitierte Kernſatz des Solidarismus: „Einer für alle, alle für einen!“
Uns will ogar ſcheinen, daß dieſer ſolidariſtiſche Satz nirgends ſo ſcharfe
ontrete Ausprägung erhält wie in der Verſicherung, zuma wenn an

den Akzent auf den weiten eil legt „alle für einen“. Denn während
nach *  eren arlegungen in den meiſten Aſſoziationen das Zuſammen⸗
wirken der Geſamtheit allen Genoſſen iemlich gleichmäßig zugute ommt,
haftet bei der Verſicherung hinſichtlich des weſentlichen ortei des
Schadenerſatzes, die Geſamtheit immer nur für einen oder nur für einige
wenige, und zwar die bom Unglück Geſchädigten. Auch was ſonſt
wohltätigen Wirkungen dem Solidarismus nachgerühmt wird, wie rkung
und Hebung der Einzelkraft, Usglei der Intereſſen, iſt bei der e⸗
ſicherung regelmäßig beobachten Ein Intereſſenausgleich wird wohl
nirgends ſo ankbar empfunden, als wenn eLr ſich wiſchen Glücklichen und
dom Unglück Betroffenen vollzieht. Zuſammenwirken von Individuum und
Vereinigung, Ineinandergreifen von privater und ſozialer rd eitigt
eben überall g  1  e Erfolge, woOo die Vereinigung auf en unda
enten ruht ort iſt auch nicht ürchten, daß der Einzelmenſch m
egoiſtiſchem Streben ſich bon der Umwelt abſchließe oder daß umgekehrt
eine org und Tätigkeit ganz der Gemeinſcha übertragen werde Mit
echt aben arum Nationalökonomen in der Verficherung einen ittel⸗
weg wiſchen individualiſtiſchen und ſozialiſtiſchen Tendenzen rblickt

So dürfen wir denn oſſen, daß die Verſicherung als eine geſunde
Teiler  einung des Solidarismus in der eihe der mannigfach auftauchenden
Gemeinſchaftsbildungen ihren Platz m ren ehaupte und zur rkung
des Solidaritätsgedankens, der die Geſellſchaft von innen heraus eleben
muß, eitrage.

Gemeinfinn und Solidari kommen voller, reiner Auswirkung
allerdings nur bei der Verſi

erung auf Gegenſeitigkeit, der

urſprünglichen Form des Verſicherungsweſens. Hier, , die Verficherten,
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oue enti ſind mit den Verficherern, daher auch
nur der wahre Utzen aller Verſicherten das gemeinſame Ziel iſt, die

Verſicherungstätigkeit bon den Genoſſen oder bon einem aus
ihrer eſtellten Ausſchuß ausgeführt wird, iſt der Gemeinfinn die
weſentliche, treibende ra in dem Organismus. ies iſt ſo mehr
der Fall, enn 65 ſich wie früher Uſig, ſtellenweiſe auch noch jetzt
Uum beſchränkte Vereinigungen handelt, freundſ

ftlich⸗nachbar⸗
iche Beziehungen den Gemeinſinn ſtärken und überhaupt jene genoſſenſchaft
en Ugenden m ehen, die ehedem das Zunftweſen ierten Und
auch von Uber und Raiffeiſen für das Genoſſenſchaftsleben
gemein hoch eſchätzt werden.

ES iſt nicht leugnen, daß dieſer alte, chte Gemeinſinn zurück⸗
wei ſobald der Erwer  uinn ins Verſicherungsweſen eindringt Uund dieſem
den Charakter der Erwerbsverſicherung, meiſtens m Form der Aktien⸗
geſellſchaft, aufpräg Der Verſicherer, die Erwerbsgeſellſchaft, ſteht als

ſelbſtändige juriſtiſche Perſönlichkeit den Verſicherten gegenüber; ihre  3
iele liegen nicht in ein Uund derſelben Richtung. Das Ziel der Erwerbs⸗
geſellſchaft iſt Gewinn, den ſie für die bon ihr ausgeübte Verſicherungs⸗
tätigkeit, für das eingezahlte Kapital und das ami berbundene 1
xwartet

In dem Streit über die größeren Vorzüge der Verſicherung auf
Gegenſeitigkeit und der Erwerbsverſicherung iſt Ufig behauptet worden,
daß die etztere den Gemeinſinn purlos ſich verflüchtigen laſſe Uund darum
nicht mehr als echte Verſicherung angeſprochen werden nune Das iſt
8 arg übertrieben Zwar iſt es wahr, daß ie Erwerbsgeſellſchaft,

die organiſatoriſch⸗techniſche Arbeit übernimmt und für die
Leiſtung des adenerſatzes allein haftet, dadurch der Betätigung des
Gemeinſinns ein weites Gebiet 2 hat Aber das Prinzip der Ge⸗
meinſchaft und Gegenſeitigkeit gänzlich aufheben kann ſie nicht Ohne
Annahme dieſes rinzips läßt keine Verſicherung durchführen. Denn
nu auf dieſem Wege kann der Schaden des einzelnen m einen gemein⸗
amen berwandelt werden, worin das eſen aller Verſicherung beſteht

iſt nur die eigentümliche Art der Dur  0 des Gegenſeitigkeits⸗
rinzi  . wodurch ſich die gewerbsmäßig betriebene Verſicherung von der
ſog gegenſeitigen unterſcheidet. Während bei dieſer jeder Teilnehmer zu⸗
glei Verſicherter und Verſicherer iſt, die Gegenſeitigkeit alſo Uunder⸗
mittelt vollzieht, le. dies bei der gewerbsmäßigen Wa durch
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eine Mittelsperſon, den Verſicherungsunternehmer (die Erwerbsgeſellſchaft)
der den Verſicherungſuchenden die olle der Verficherer abnimmt Und als
der Verſicherer aller auftri aber vbon ihnen die Vergütungsbeiträge
em  ng 76 Die gemeinſamen Prämienbeiträge leiben ede Falle
die unentbehrliche ſichere Grundlage für alle Leiſtungen auch bei der ge⸗
werblichen Verſicherungsunternehmung Die tatſächliche Gemeinſchaft
bleibt alſo auch hier beſtehen, der lebendige Gemein ſinn I zur Das
iſt allerdings als er Verluſt anzuſehen Aber e8 iſt begreiflich, daß
die gewerbliche Unternehmung, die durch die ihr eigenen Arbeitsmethoden
die Leiſtungsfähigkeit der Verſicherung eigerte, den zunächſt liegenden
en der Verſicherungsnehmer mehr und der Gegen⸗

Wie der gewerblichen er⸗eitigkeitsanſtalt ielfach vorgezogen wurde
ſicherung Erwer  inn Uund Gemeinſinn glücklich zuſammenwirken, er

moller vortrefflich folgenden orten „Die ideale
ſozialpolitiſche und prinzipielle Bedeutung der Verſicherung ieg arin
daß ſie halb auf individualiſtiſcher halb auf ſympathiſch gemeinnütziger
Grundlage ruht die Solidaritä und Vergeſellſchaftung ſteigert und doch
Unter enutzung der beoba  eten Erfahrung, der Gefahrengrößen,
eiſtung Und Gegenleiſtung erechne Sie will jede das Seine geben
Und läßt doch den Glücklichen mithaften und zahlen für den Ung  en
Die Verſicherung hat ſo emnme rein privatrechtlich⸗egoiſtiſche und Eeine human⸗
gemeinwirtſchaftliche eite Für den Geſchäftsmann iſt das erſtere für

In der Korporationden Sozialpolitiker das letztere das Anziehendere
und Gegenſeitigkeitsgeſellſchaft wurde das eine, der Aktiengeſellſchaft
das andere mehr betont Uund ausgebilde ＋.

Der ſozialethiſche Ideengeha der der Verſicherung innewohnt ſpielt
nun das iſt zuzugeben bei den gewöhnlichen Verſicherungsvorgängen

der ege Uurchaus keine ausſchlaggebende olle Was zur Beteilig
Verſicherung iſt die Ausſicht auf Bedarfsdeckung, auf Er

werb nicht etwa der Gedanke daß man ſich den len ei gemein⸗
nützigen Unternehmens ſtellt Abgeſehen avon, daß die Erwerbstrieb
wurzelnde Tätigkeit Urchaus nicht des ſittlichen ertes entbehr nimmt
ſie auch der Verſicherung ni bon ihrem objektiven gemeinnützi ſittlichen

Makowiczka 6 Vgl und Brämer, Das Verſicherungsweſen,
Leipzig 1894, 12 30 f; Wagner, Verſicherungsweſen 381; er, Das Gegen  —
ſeitigkeitsprinzip Verſicherungsweſen, Berlin 1905

0  0 rundri der allgemeinen irt  aftslehre II, eipzig 1904, 346.
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Charakter, aus dem ihr ganzer Organismus herausw CES wäre nur

wünſchen, daß alle Beteiligten der objektiven 1  en Idee der
Verſicherung mehr bewußt wären Die Verſicherer würden mit pein⸗
er orgfa Leiſtung Und Gegenleiſtung nach dem Maßſtabe der Ge⸗
rechtigkeit verteilen. Die Verſicherten würden nicht mehr V dem ETL⸗
ſicherungsunternehmen ledigli eine gegenüberſtehende Geſchäftspartei er⸗

blicken, die man nach Möglichkeit ausnutzt. Der einzelne Verſicherte Tde
in einer für ihn ungünſtigen Konſtellation, enn im Falle

Uunerwartet langer Lebensdauer ungewöhnli viel Prämien zahlen muß,
nicht über nbi und Ungerechtigkeit eklagen. Die Verſicherung iſt eben
eine auf Gemeinſcha und gegenſeitigen Usglei gegründete Inſtitution,
die bon den günſtiger Geſtellten höhere er verlangen muß Kurz, eine
erhöhte ethiſche Auffaſſung eitens der Beteiligten ITde die echt oziale
Wirkſamkei der Verſicherung im Volksleben weſentlich erleichtern

Hinſichtlich der Sozialverſicherung iſt wohl der Zweifel aus

geſprochen worden, ob hier eine ethiſche Bewertung in dem dargelegten
Sinne bon Selbſtfürſorge auf run gemeinſamer Haftung angebracht ſei
Die Sozialverſicherung ſei, zuma enn man die ihr Grunde liegenden
hiſtoriſchen otibe berückſichtigt, viel mehr ein Akt ſtaatlicher rſorge als
eine organiſierte Selbſthilfe Der geniale Schöpfer der eu  en rbeiter⸗
verſicherung, Bismarck, war allerdings vorwiegend von dem Ge⸗
danken einer ſtaatlichen geleitet. Die Kaiſerliche bom

ovbember 1881, die 8Smar een widerſpiegelt, die dem erſten
Unfallverſicherungsentwurf mitgegebene Begründung ſowie Smar parla⸗
mentariſche eden betonen beraus ſtark die Pflichten des Staates gegen⸗
über den ranken und Im Erwerbsleben gehemmten Arbeitern 1 „Daß der
-UN ſich in hoͤherem Maße als bisher ſeiner hilfsbedürftigen Mitglieder
annehme, iſt eine der Humanität und des Chriſtentums, bon welchem
die ſtaatlichen Einrichtungen durchdrungen ſein ollen“,  4 agt die Kaiſerliche

„Praktiſches Chriſtentum Sans phrase“ nennt Bismarck die
rbeiterverſicherung m einer Reichstagsrede im I 1881 Aber der
V ſoll dies Chriſtentum ausführen. Wenn nicht ganz, ſo doch m
ſtarkem Maße roße Reichsanſtalten oder vbom eich geſchaffene, von

ihm abhängige Korporationen, Reichszuſchüſſe eine faſt ſozialiſtiſche oder

1 Vgl Schmoller, Briefe Üüber 8Smar olkswirtſcha

liche und ſozial⸗
politiſche Stellung und Bedeutung, V „Soziale Praxis“ VII (1897/98); Wenck,
Die und tele der eu  en Sozialpolitik, eipzig 1908, 57
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kommuniſtiſche Zuwendung an die rbeiter derartiges ſtand im Mittel⸗
un ſeiner ne Der ad ſoll ſeiner Aufgabe, das Wohlergehen
aller ſeiner Mitglieder und namentlich der chwachen und ilfsbedürftigen
poſitib fördern, wieder nergi bewußt werden und ſoll ieſer
Pflichten nicht bloß wie bisher im Rahmen der Armengeſetzgebung, durch
dargereichte Almoſen erledigen, ſondern durch Schaffung wahrer
an ſeitens der Bedürftigen. me leſe fittliche Auffaſſung mo⸗
derner Staatsaufgaben lag alſo ohne Zweifel dem Verſicherungsplane
Smar Grunde.

Daneben verfolgte der Fürſt freilich auch innerpolitiſche lele Der
Staats⸗ bezw Reichsgedanke auch bei den Arbeitern, die durch
das Sozialiſtengeſetz verletzt Und zurückgeſtoßen fühlten, feſtere Wurzeln
en Sie ſollten durch die dargebotene Wohltat der Verſicherung der
Anſchauung gebracht werden, daß der et nicht bloß eine notwendige,
ondern auch eine wohltätige Einrichtung ſei Sie ſollten „durch erkenn⸗
bare irekte orteile, ihnen durch geſetzgeberiſche Maßregeln zuteil
werden, ahin geführt werden, den Qd nicht als eine ledigli zum

der eſſer ſituierten Klaſſen der Geſellſchaft erfundene, ondern als
eine auch ihren Bedürfniſſen Uund Intereſſen dienende Inſtitution aufzu⸗
aſſen“ (Begründung des erſten Unfallverſicherungsentwurfs Die
Sozialverſicherung alſo eine Korrektur und Milderung des Sozialiſten⸗
geſetzes ſein, das damals ſchon als verhängnisvoller Fehlſchlag rkannt
Urde Die ſozialiſtiſchen Tbeiter verhöhnten aher die Verſicherung als
das Zuckerbrot, das ihnen der ¹ darreiche, nachdem ſie ſeine eitſche
ange ſchmerzlich empfunden, und noch eute iſt eine traditionelle
neigung die Verſicherung V radikalen Arbeiterſchichten bemerkbar

Waren die nnerpolitiſchen Nebenabſichten Smar Fehler, ſo war
ebenſo der allzu enge Anſchluß der Verſicherung S den aat, mo

auch noch ſo ſehr auf ſittlichen Erwägungen über die Staatsaufgaben
beruhen, eine große Einſeitigkeit. Sie nde ihre Erklärung in den Er⸗

erbten feudal⸗ariſtokratiſchen een des niederſächſiſchen Landedelmanns
und m ſeiner Anſicht bon der ganzen ozialen rage, die über eine patri⸗
archaliſche Auffaſſung des Arbeitsverhältniſſes nie hinausgekommen iſt
Die Mitarbeiter Smar und die Reichstagsmehrheit, auf die er an⸗

gewieſen war, erkannten das Fehlerhafte N ſeinen urſprünglichen Plänen,
die nach moller orten das eſen der Verſicherung alteriert und
die Verſicherung halb oder ganz auf das Niveau des kommuniſtiſchen
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Armenweſens herabgedrückt hätten. Die Tendenz der mitwirkenden Fak⸗
toren in den eun Jahren der Verhandlungen (1881—-1890) ging da⸗
hin, die Arbeiterverſicherung nicht bloß als Reichswohltat erſcheinen
aſſen, ſondern durch ſie den Arbeitern Rechtsanſprüche ſchaffen, die
auf eigene Leiſtungen begründet Zu dieſen Leiſtungen ſollten
die Tbeiter 19 ſein durch den Ertrag aus dem Arbeits⸗
verhältnis, das ementſprechen auszugeſtalten Wwaoa Doer
große Staatsmann war klug genug, leſe Abſtriche — ſeinem ane
gefallen aſſen, ami das Werk, für das eine Perſönlichkeit
eingeſetzt atte, überhaupt Uſtande käme

eben die großen allgemeinen iele, dem erwerbsunfähigen Tbeiter
helfen, wurden im Verlauf der Reichstagsdebatten andere Zielgedanken
hingeſtellt, die auf eine Hebung des Arbeitsverhältniſſes hinausliefen. So
agte der Zentrumsabgeordnete Freiherr ertling m ſeiner ede zum
Geſetzentwurf der Krankenverſicherung Mai 7 iſt durch⸗
aus als das Ziel einer normalen Geſtaltung der Erwerbsverhältniſſe der
induſtriellen Tbeiter anzuerkennen, daß der Arbeitsertrag oder der Lohn,
wie ich kurz agen will, eine olche Höhe einnimmt, daß daraus nicht nur
das inimum des täglichen Unterhalts des Arbeiters und ſeiner Familie
beſtritten werden kann, ondern daß ſich daraus auch diejenigen Reſerven
bilden aſſen, die ihn für Fälle der Krankheit und ähnliche ſicher und
chadlos halten Das iſt das Ziel der Arbeiterverſicherung, und
dieſes Ziel ird durch die Geſetzesvorlage erſtrebt.“ Nach der Auffaſſung
dieſes im Namen ſeiner Partei redenden Abgeordneten die Verſicherung
eine Weiterentwicklung der ſtaatlichen Armenpflege ſein, wie auch Bismarck
ſtets betonte, 1 elle des entehrenden Almoſens ſollten feſtbegründete
Rechtsanſprüche treten Zu den Leiſtungen, die nunmehr ge  ren
ſind, aber nicht, wie früher V der Armenpflege, die aatliche Ge⸗
amthei beitragen, ondern die verſicherungspflichtigen Tbeiter bzw die⸗
jenigen, bon denen die Tbeiter einen auskömmlichen Lohn erwarten nnen,
die Arbeitgeber. ami wurde die Gefahr eines eindringenden Staats⸗
ſozialismu zurückgedrängt, die Selbſtverantwortun und Selbſtverwaltung
der verſicherten Tbeiter m gewiſſem Sinne gewährleiſtet, ein eil der
Beitragspflicht ahin gelegt, wbo ſie vbon 9 werden
muß, auf die Ultern der produzierenden Faktoren ieſe Auffaſſung

Aufſätze und eden 1231— Inhalts, reiburg 1 214
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des Verſicherungswerkes war rigens ni weiter als eine verſtändige
Deutung der Kaiſerlichen a  7 die Löſung der Aufgabe bon
dem „engeren Anſchluß 1 die realen Kräfte dieſes Vo  eben und dem
Zuſammenfaſſen der letzteren In der Form korporativer Genoſſenſchaften
Unter ſtaatlichem Schutz und ſtaatlicher Förderung“ erhoffte.

Freilich war nun ein konkretes Ziel m den Vordergrun gerückt, das
in der Ideenwelt Smar urchaus nicht heimiſch war die eſſerung
des Lohnverhältniſſes als Vorausſetzung einer en Verſicherung der Tbeiter
Freiherr b. ertling 0 dies ereits als Ziel der rbeiterverſicherung
hingeſtellt, und die Organiſation und Dur  rung der verſchiedenen
Verſicherungszweige gibt denjenigen recht, die auch eute noch in einer
allgemeinen gerechten Bemeſſung des ohnniveaus den ethiſch
ozialen Kerngedanken der Sozialverſicherung erblicken ! Hitze nenn ſie
einfachhin „eine aßnahme zur icherung des gerechten Arbeitslohnes, die
*  ung eines Gebotes der Gerechtigkeit“. Gewiß iſt ein Lohn nicht
chon gerecht, enn ledigli die momentane rbeitsleiſtung entgilt. Bei
der Lohnpoliti muß nicht bloß die gegenwärtige Arbeitskraft, ondern die
ebende menſchliche Perſon, die Beſitzerin der Arbeitskraft iſt, gewerte
werden Es gehören nun aber zum eben des Menſchen unvermeidlich
die verdienſtloſen age der Jugend, die der ege und Aus  ildung ge⸗
widmet ſind, und die Tage des Alters, die verbrauchte Arbeitskraft
ruht Dazu kommen noch Krankheiten und Unfälle, we die Arbeits
ra für immer oder eitweiſe lahmlegen. Für alle hieraus erwachſenden
nkoſten en die ne in ihrer Geſamtheit ausreichen, da der Lohn
für den Tbeiter die alleinige Erwerbsquelle iſt Wie m jedem geordneten
Betrieb ein Amortiſationskonto ſein muß, das der nutzung aller
Betriebsmitte Rechnung rägt, ſo muß auch ein Amortiſationskonto VN
weiteren Sinne vorhanden ſein, das die nkoſten für den unvermeid⸗
en erbrau der menſchlichen Arbeitskraft in den agen der Krankheit,
des Unfalls und des Alters berückſichtigt. Die Deckung dieſer Unkoſten,
die zum Geſamtunterhalt des Arbeiters gehören, en In den Töhneh

Vgl Hitze, Zur Würdigung der eu  en Arbeiterſozialpolitik, M.⸗Glad
bach 1913, 98; Derſ In „Arbeiterwohl“ VII (1887) ff; ehmkuhl, Die oziale
Frage und die aatliche Gewalt“, Freiburg 1911; Philippovich, rundri
II, Tl, ingen 1907. 246; Conrad, Volkswirtſchaftspoliti Jena 1908,
316; e, Sozialpolitiſche riften, Jena 1906, 49 ff; L. Laß, Entſtehung
und oziale Bedeutung der eu  en Arbeiterverſicherung, Berlin 1904, 11
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enthalten ſein. Die Verſicherungsbeiträge bilden nun den eil des Lohnes,
der die Lebenskoſten der inaktiven Tage und re ecken ſoll

Nil. rage der Praxis iſt es, in welcher Form die eiträge ent⸗
richten ſind, oh direkt bom Unternehmer oder vom Tbeiter oder bon beiden

gleichen oder Ungleichen Teilen Die rage hat 12 nach der verſchiedenen
Organiſation der Verſicherungszweige eine ver  iedene ſung gefunden.
Hier omm * auf die prinzipielle Begründung daß die eiträge zur
Verſicherung letztlich dem Ertrage der Unternehmungen entnehmen ſind

Nach dem ganzen Werdegang der deutſchen Sozialverſicherung und
der Verfaſſung, die ſie nach und nach bekommen hat, kann ſie Urchaus
nicht in erſter Linie als Staatswohltat bezeichnet werden; ſie iſt eine Ver⸗
ſicherung auf dem oden er Solidari der Beteiligten. „Unſer rbeiter⸗
verſicherungsweſen“, ſagt Schmoller „beruht eute m ſeinem Kerne auf
enſelben Gedanken wie die den Mittelklaſſen hau dienenden Ver⸗
ſicherungsanſtalten: gewiſſe efahren und Schäden, die Glieder
einer geſellſchaftlichen Gruppe edrohen, ollen gemeinſam durch die Gruppe
etragen, en ierfür eiträge bon den Beteiligten oder von ſiſchen
und moraliſchen erſonen, die ein ntereſſe, eine Ver  ichtung für ſie
aben, rhoben Und die geſammelten ittel nach feſten Rechtsgrundſätzen
an die Geſchädigten ertet werden.“ Der Unterſchied iſt nur der, daß
der Qa zur Sozialverſicherung nicht bloß die nregung, ſondern den
wang ausgeſprochen hat Dadurch hat die Arbeiter zunächſt nſtand
geſetzt, ſich der Verſicherung wirkſam durch eiträge beteiligen. Denn
eine Unmittelbare olge des allgemeinen Verſicherungszwanges war die,
daß nun auf der ganzen Linie die ne umm die Verſicherungsbeiträge
erhöht wurden. Weiterhin iſt die Beaufſichtigung, Förderung und Leitung
des Staates für die Sozialverſicherung viel tiefer greifen als bei der Privat⸗
verſicherung. ber die Grundlinien des Verſicherungsweſens, gemeinſames
Zuſammenwirken und gemeinſame Haftung, ſind dadurch nicht ausgetilgt.
Die Sozialverſicherung iſt eine kraftvolle und ſegensreiche Erſcheinung der
Berufsſolidarität der modernen Tbeiter, die ſich wohltuend abhebt von
den ungeſunden Auswüchſen eines überſpannten Arbeiterſolidarismus.

1 Für den Rei

zuſchuß bei der eu  en Invaliden⸗ ſowie Witwen⸗ und
Waiſenverſicherung mögen praktiſche Erwägungen prechen Prinzipiell dürfte Eer

er rechtfertigen ſein. rundri II 348
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